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Nr. 102 Verordnung der Oö. Landesregierung, mit welcher der "Schloßberg Neuhaus" in der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis als Naturschutzgebiet
festgestellt wird

Nr. 102

V e r o r d n u n g

der Oö. Landesregierung, mit welcher der
"Schloßberg Neuhaus" in der Gemeinde St. Martin

im Mühlkreis als Naturschutzgebiet festgestellt wird

Auf Grund des § 21 des Oö. Natur- und Landschafts-
schutzgesetzes 1995 (Oö. NSchG 1995), LGBl. Nr. 37,
zuletzt geändert durch das Landesgesetz LGBl. Nr.
35/1999, wird verordnet:

§ 1 
(1) Der "Schloßberg Neuhaus" in der Gemeinde 

St. Martin im Mühlkreis, politischer Bezirk Rohrbach, ist
Naturschutzgebiet im Sinn des § 21 Oö. NSchG 1995.

(2) In der Anlage ist die Grenze des Naturschutzge-
bietes durch den Plan im Maßstab 1 : 2.000 dargestellt.

§ 2
Gemäß § 21 Abs. 4 Oö. NSchG 1995 sind folgende

Eingriffe gestattet:

1. Maßnahmen zur Erhaltung des Naturschutzgebietes
und zur Sicherung des Schutzzweckes im Einverneh-
men mit der Naturschutzbehörde;

2. das Betreten durch die Grundeigentümer und durch
von ihnen Beauftragte;

3. das Betreten zu wissenschaftlichen Zwecken im Ein-
vernehmen mit der Naturschutzbehörde;

4. das Begehen und die Erhaltung des Felsensteiges;
5. das Befahren des Forstweges im Rahmen der zulässi-

gen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung und zum
Zweck von Sanierungsmaßnahmen an bestehenden
Bauwerken;

6. die forstwirtschaftliche Nutzung in Form der Einzel-
stammentnahme unmittelbar südlich der Grundstücke
Nr. 90, 92 und 22/1, KG. Neuhaus, bis zu einer Entfer-
nung von 30 m von den o.a. Grundstücken im Einver-
nehmen mit der Naturschutzbehörde;

7. die rechtmäßige Ausübung der Jagd, ausgenommen
die Wildfütterung.

§ 3
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer

Kundmachung im Landesgesetzblatt für Oberösterreich
in Kraft.

(2) Die Anlage (§ 1) wird gemäß § 11 des Oö. Kund-
machungsgesetzes kundgemacht; sie ist während der
Dauer der Wirksamkeit dieser Verordnung beim Gemein-
deamt St. Martin im Mühlkreis, bei der Bezirkshaupt-
mannschaft Rohrbach sowie bei der für die Vollziehung
des Oö. NSchG 1995 zuständigen Abteilung des Amtes
der Oö. Landesregierung während der Amtsstunden zur
öffentlichen Einsicht aufzulegen.

Für die Oö. Landesregierung:

Dr. Stöger
Landesrätin
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